
für das Zusammenwirken und die Koordinierung der Arbeit der Aus
schüsse der Volkskammer sowie für die Vorbereitung der Tagungen der 
Volkskammer selbst.

Diese Entwicklung verlangt, daß die Tätigkeit der Ausschüsse der Volks
kammer bei der Vorbereitung der Entscheidungen verbessert wird. Die 
geltenden Gesetze sind entsprechend der Verwirklichung des ökonomischen 
Systems des Sozialismus schrittweise zu erneuern, und die Kontrolle des 
Plenums über die Tätigkeit der ihr rechenschaftspflichtigen Organe ist zu 
erhöhen.

Die Rolle der örtlichen Volksvertretungen soll vor allem im Entschei
dungsprozeß, in der politischen Massenarbeit und hinsichtlich der Kon
trolle über die Tätigkeit der Organe des Staatsapparates weiter ausgebaut 
werden.

Die örtlichen Volksvertretungen entscheiden im Rahmen der Gesetze 
über die Angelegenheiten, die ihr Territorium und seine Bürger betreffen. 
Es ist dabei der Tatsache Rechnung zu tragen, daß die örtlichen Staats
organe im Rahmen des einheitlichen gesellschaftlichen Reproduktionspro
zesses und des sozialistischen Staates auf der Grundlage des Planes eigen
verantwortlich wirken.

Entwicklung der sozialistischen Demokratie

Die gesellschaftsgestaltende Kraf t  der sozialistischen Demokratie wirkt 
auf das Wachstum der Initiative und auf die Schöpferkraft der einzelnen 
und der Kollektive bei der Ausarbeitung und Durchführung der Aufgaben. 
Damit wirkt sie ein auf das Leistungsvermögen der Gesellschaft. Sie wirkt 
auf die Verbesserung der Qualität der demokratisch beratenen Entschei
dungen durch Einbeziehung der Kenntnisse, Erkenntnisse und Erfahrun
gen der Menschen. Sie wirkt ein auf die Förderung der Persönlichkeits
entwicklung der Bürger.

Die weitere Ausgestaltung der sozialistischen Demokratie erfolgt vor 
allem durch die verstärkte wissenschaftliche Fundierung der gesamten 
staatlichen Leitungstätigkeit, durch die Erhöhung und exakte Bestimmung 
der Verantwortung der Volksvertretungen und durch die engere Verbin
dung der Einzelleitung in der Wirtschaft sowie in anderen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens mit der maßgeblichen Mitarbeit gesellschaftlicher 
Organe: Gemeint sind hier vor allem gesellschaftliche Räte bei den VVBs, 
Produktionskomitees der Großbetriebe, Kooperationsräte in der Landwirt-
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